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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1994

Norm

DSt 1990 §1 Abs2 G

RL-BA 1977 §2

Rechtssatz

Das (versuchte) Abwerben eines Klienten begründet als Verstoß gegen § 2 RL-BA 1977 das Disziplinarvergehen der

Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes, nicht aber jenes der Berufsp ichtenverletzung, weil zwar ein

Vollmachtswechsel, nicht aber die Vertretung einer Partei an Stelle eines anderen Rechtsanwalts ohne dessen

Einverständnis geplant war.
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